
1. Das Integrationskonzept mit seinen Handlungsfeldern wird in vorliegender Form 
beschlossen. 

2. Die Verwaltung berichtet jährlich über den Umsetzungsfortschritt. 
3. Die notwendigen finanziellen Mittel werden im Haushalt zur Verfügung gestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 


